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1 Aufgabe und Vorgehensweise 

Zur Zeit werden in Bad Kissingen verschiedene Planungen betrieben, zum 
Teil im Rahmen des Städtebauförderprogrammes „Soziale Stadt“. Diese 
Planungen sollen auch aus verkehrsplanerischer Sicht beurteilt bzw. unter-
stützt werden: 

· Verkehrsführung in der Innenstadt 

· Umbau des Busbahnhofs am Berliner Platz 

· Städtebauliche Entwicklung Bad Kissingen Nordost  

· Neue B 286 als Verbindung zur A 71, Wechselwirkung mit dem inner-
städtischen Verkehrsgeschehen 

· weitere verkehrsplanerische Fragestellungen 

Die im vorliegenden Bericht erarbeiteten verkehrsplanerischen Erkenntnisse 
fließen in das Integrierte Handlungskonzept für die Stadt Bad Kissingen ein.  

Es wurde zunächst ein computergestütztes Verkehrsmodell für den 
fließenden Kfz-Verkehr aufgebaut (Umlegungsmodell).  

Das Modell dient auch dazu, die verkehrlichen Auswirkungen städtebau-
licher und verkehrlicher Planungen zu prognostizieren und damit als Ent-
scheidungs- und Planungsgrundlage zu dienen. Die Umlegungen erfolgen 
für den fließenden Kfz-Verkehr.  

Die Belange von Fußgängerverkehr, Radverkehr, ÖPNV sowie ruhender und 
fließender Kfz-Verkehr werden auf einer konzeptionellen Ebene integriert be-
trachtet.  
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2 Bestandsanalyse 

2.1 Straßennetz 

Bad Kissingen hat in der Kernstadt und den acht Ortsteilen ca. 21.500 Ein-
wohner. Bild 1  zeigt eine Übersicht über das Stadtgebiet von Bad Kissingen 
und die Stadteile Albertshausen, Arnshausen, Garitz, Hausen, Kleinbrach, 
Poppenroth, Reiterswiesen und Winkels. 

Bild 2 stellt die Kernstadt Bad Kissingen mit den angrenzenden Stadtteilen 
Garitz und Winkels dar. Hier bestehen flächendeckend Tempo-30-Zonen. 
Die Ausnahmen sind die Fußgängerzone sowie folgende Straßen: 

· Kapellenstraße (Tempo 50) 

· Münnerstädter Straße (Tempo 50) 

· Ringstraße (Tempo 60) bestehend aus Westring, Südbrücke, Ostring 
und Nordring. 

Um die Kurgebiete vor Durchgangsverkehr zu schützen, gibt es einige 
Durchfahrtsverbote. So ist es z.B. nur ÖV-Fahrzeuge gestattet vom Bahnhof 
(bzw. Kurhausstraße / Bergmannstraße) auf direktem Weg zur Innenstadt zu 
fahren. Der Anschluss der Bismarckstraße an die Ringstraße / Euerdorfer 
Straße ist für den allgemeinen Kfz-Verkehr gesperrt.  

Darüber hinaus gibt es Kursperrzonen, in denen es selbst Anliegern nur zu 
bestimmten Zeiten erlaubt ist, mit Kfz über 3,5t oder Motorrädern ein-
zufahren. Die Schilder sind relativ kompliziert und für den Ortsfremden un-
möglich auf einen Blick zu erfassen. Sie haben auf Grund der ersten beiden 
Zeilen „Kursperrzone“ und „Verbot für Krafträder und mehrspurige Kfz“ 
(Zeichen 260 StVO) offensichtlich trotzdem verkehrslenkende Wirkung. 

Die Verkehrsführung in der Innenstadt ist historisch gewachsen. Nachdem 
die Ludwigstraße zur Fußgängerzone wurde, ist die direkte Hauptdurchfahrt 
durch die Innenstadt unterbrochen. Das Verkehrskonzept für die Innenstadt 
ist darauf ausgelegt, dass die Innenstadt von der Kapellenstraße er-
schlossen wird. Darauf ist auch die Zufahrt zu den Parkhäusern Theater und 
Zentrum ausgerichtet, vgl. Bild 3 . 

Eine Fahrt durch die Innenstadt ist weiterhin möglich, vorgesehen sind die in 
Abbildung 1 und 2  dargestellten Fahrwege.  

Der für die Innenstadt wichtige Parkplatz Tattersall (Salinenparkplatz) liegt 
an der Maxstraße und ist aus allen Richtungen gut anfahrbar. 
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Abbildung 1: Fahrweg durch die Innenstadt von Osten  nach Westen 

 
Abbildung 2: Fahrweg durch die Innenstadt von Weste n nach Osten 

 

Die Verkehrsführung ist vor allem von Westen für Ortsfremde nur schwer 
nachzuvollziehen. Die Maxstraße ist eine geradlinige Alternative zur 
Kapellenstraße. Ortsfremde werden so an der Innenstadt vorbeigeführt und 
erreichen nicht die beiden großen Innenstadt-Parkhäuser. Evtl. ist Orts-
fremden wegen des großzügigen Fahrbahnquerschnitts der Maxstraße Ost 
auch nicht klar, dass sie weiterhin in einer Tempo 30-Zone fahren (vgl. Ab-
schnitt 4.3). 
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2.2 Verkehrsmodell und aktuelle Verkehrsbelastungen  

Es wurde ein Verkehrsmodell für die Stadt Bad Kissingen erstellt. Damit 
sollen Veränderungen der innerstädtischen Verkehrsführung beurteilt 
werden. Es soll aber auch dazu dienen, den Standpunkt der Stadt Bad 
Kissingen bezüglich der Führung der neuen B286 und ihres Anschlusses an 
den Ostring mit verkehrlichen Argumenten zu unterlegen.  

Die wesentlichen verkehrlichen Fragestellungen ergeben sich für die Kern-
stadt von Bad Kissingen. Das Verkehrsmodell erstreckt sich über einen viel 
weiteren Bereich und reicht im Prinzip von der A7 bis zu A71. der 
Detaillierungsgrad ist in der Kernstadt höher als im Außenbereich. 

Folgende Zählungen wurden zur Eichung der Verkehrsmodells verwandt. 

· Straßenverkehrszählung 2005 der Obersten Baubehörde im Baye-
rischen Staatsministerium des Innern (Zählstellen an zahlreichen 
klassifizierten Straßen im Landkreis Bad Kissingen und auf den an-
grenzenden Autobahnen). 

· Zähl- und Befragungsergebnisse aus der Verkehrsuntersuchung von 
Prof. Kurzak aus dem Herbst 2007 über die Neuordnung des über-
örtlichen Straßennetzes nach dem Neubau der A71. 

· Zählungen des Büros Billinger in der Innnenstadt von Bad Kissingen 
aus dem Zeitraum von Oktober 2002 bis November 2007. 

· Auslesung der Detektoren der Lichtsignalanlagen von Westring, 
Südbrücke, Ostring und Nordring aus der Kalenderwoche 3 des 
Jahres 2008. 

· Zählung der Knotenpunkte Ostring / Würzburger Straße (Schlacht-
hofkreuzung) und Ostring / Münnerstädter Straße am 3. April 2008. 

 

Auf dieser Grundlage wird das heutige Verkehrsgeschehen in und um Bad 
Kissingen abgebildet. Es wurden jeweils die neuesten vorliegenden 
Zählungen zur Eichung des Verkehrsmodells verwendet.  

Bild 4  zeigt die aktuelle Verkehrsbelastung in der Innenstadt von Bad 
Kissingen. Im Verkehrsmodell wird ein typischer Werktag des Jahres 2008 
abgebildet. Es handelt sich somit um die DTVW (durchschnittliche tägliche 
Verkehrsstärke an einem Werktag) in Kfz pro Tag. 

Deutlich zu erkennen ist die Führung des Verkehrs zur Innenstadt über die 
Kapellenstraße. Diese Straße trägt die höchste Verkehrsbelastung der 
Innenstadt. Die Weiterführung (bzw. die Erschließung von Westen) wird über 
Maxstraße, Theresienstraße und Ludwigsbrücke abgewickelt.  

In den übrigen Straßen liegt die Verkehrsbelastung unter 5.000 Kfz/Tag. 
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Bild 4a  zeigt eine Übersicht mit den Verkehrsbelastungen eines typischen 
Werktages. In dieser Übersicht ist auch die geplante Trasse der B286 
bereits angedeutet (vgl. Abschnitt 5.4). 

 

2.3 Verträglichkeit der Verkehrsbelastungen 

Die aktuelle Verkehrsführung durch die Innenstadt von Bad Kissingen über 
Schönbornstraße, Ludwigsbrücke und Theresienstraße zur Kapellenstraße 
und umgekehrt stellt – Ortskenntnis vorausgesetzt – eine gute Erreichbarkeit 
der Innenstadt und aller Stadtteile ohne große Umwege sicher. Die meisten 
Straßenabschnitte sind Tempo 30-Straßen.  

Die aktuelle Verkehrsmenge im Bereich Theresienstraße / Maxstraße wird 
als angemessen beurteilt. Sie ist auf den betreffenden Straßenabschnitten 
noch innenstadtverträglich. Der Durchgangsverkehr zwischen Westring und 
Ostring ist gering.  

Eine Verkehrsberuhigung sollte zukünftig im Bereich Ludwigsbrücke bis 
Von-Hessing-Straße erwogen werden, wenn die Verkehrsmenge deutlich 
wächst. Auf Grund der stabilen Bevölkerungszahlen und der Möglichkeit zur 
Umfahrung über die Ringstraße wird innerstädtisch nicht von einem starken 
Verkehrszuwachs ausgegangen (siehe Abschnitt 3.5). 

Im Bereich der Ludwigsbrücke wird deutlich, dass eine gute Gestaltung auch 
ohne Einengungen und Fahrbahnschwellen zu angepassten Kfz-Geschwin-
digkeiten führt und niedrige Kfz-Geschwindigkeiten wiederum zu einer guten 
Verträglichkeit der Kfz-Menge führen (knapp 10.000 Kfz/Tag).  

Die aktuelle Gestaltung von Theresienstraße und Maxstraße ist unbe-
friedigend. Die vorbildliche Gestaltung der Ludwigsbrücke sollte bis zur Von-
Hessing-Straße weiterverfolgt werden. Für den weiteren Verlauf der Max-
straße empfehlen wir eine Verkehrsführung mit Fahrbahnverschwenken 
(siehe Entwurf in Abschnitt 4.3). Dadurch kann die unterschiedliche Wertig-
keit der Straßen (Maxstraße Ost untergeordnet, Hemmerichstraße und Ka-
pellenstraße Haupterschließung der Innenstadt) für die Verkehrsteilnehmer 
sichtbar gemacht werden. 
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3 Verkehrsprognose 

3.1 Allgemeine Prognose der Motorisierung (Pkw-Best and) 

Die neueste Prognose für die Motorisierung geht - je nach Szenario - bis 
zum Jahr 2030 von einem Motorisierungszuwachs seit 2007 um 8 bis 14% 
aus.1 Bundesweit gibt es 565 Pkw/1.000 Einwohner (Stand 2007). Bis zum 
Jahr 2030 werden es bundesweit 610 bis 645 Pkw/1.000 Einwohner sein.  

Im Kreis Bad Kissingen ist die Motorisierung mit 646 Pkw/1.000 Einwohner 
bereits heute hoch. Zum Vergleich: 

· Deutschland:    565 Pkw/1.000 Einwohner 

· Bayern:    611 Pkw/1.000 Einwohner 

· Regierungsbezirk Unterfranken:  610 Pkw/1.000 Einwohner 

· Kreis Bad Kissingen:  646 Pkw/1.000 Einwohner 

Es wird für Bad Kissingen von einer moderaten Zunahme (max. 8%) der 
Motorisierung und des Pkw-Bestandes bis zum Jahr 2030 ausgegangen. Die 
Prognose der Verkehrsnachfrage erfolgt im nächsten Abschnitt. 

 

3.2 Allgemeine Prognose der Fahrtenanzahl und der V erkehrsleistung 
im Pkw-Verkehr der Einwohner 

In Bad Kissingen stagniert die Einwohnerzahl seit Jahren mit einer leicht 
rückläufigen Tendenz. Es liegen keine Prognosen für die Bevölkerungsent-
wicklung der Stadt Bad Kissingen vor. Es wird von einer Stagnation bei ca. 
21.500 Einwohnern ausgegangen. Für den Kreis Bad Kissingen wird bis 
2024 mit einem Rückgang der Bevölkerung um 2,9 bis 6,1% gerechnet.2  

Die aktuelle Studie „Verkehr in schrumpfenden Städten“ des Bundesministe-
riums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Forschungsprojekt 
73.231/2004) liefert Anhaltswerte für die Veränderung der Verkehrs-
geschehens in schrumpfenden und stagnierenden Städten. Dabei wird auch 
der allgemeinen Anstieg der Motorisierung und die voraussichtliche Än-
derungen des Mobilitätsverhaltens durch höhere Führerscheinverfügbarkeit 
insbesondere unter den älteren Menschen berücksichtigt. 

In diesem Forschungsprojekt wurde eine Schrumpfungstypisierung für deut-
sche Städte erarbeitet, die von dauerhafter und starker Schrumpfung über 

                                            
1  Die Shell-Studie „Flexibilität bestimmt Motorisierung" wurde am 26. April 2004 in Berlin vorgestellt. 
2  Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung: Bevölkerungsprognosen für die 

Regierungsbezirke Bayerns bis 2024 
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phasenweise Schrumpfung bis hin zu anhaltendem Wachstum reicht. Diese 
Typisierung wurde auf 423 Städte und Kommunen angewandt.  

Für acht große Referenzstädte (zwei im Westen und sechs im Osten) wur-
den bei dem Forschungsprojekt Modellrechnungen durchgeführt, um die zu-
künftige Anzahl der Fahrten und die Verkehrsleistung (gefahrene km) zu er-
mitteln. Die acht Modellstädte weisen bis zum Jahr 2020 Bevölkerungsrück-
gänge von 6 bis 31% auf.  

Die Prognose des Verkehrsgeschehens erfolgt mittels zweier Szenarien:  

· Beim Szenario „Dicht“ zeigen gegensteuernde Maßnahmen zum 
Erhalt der Dichte und ÖPNV-Qualität, aktuelle Reurbanisierungs-
trends und steigende Kraftstoffpreise Wirkung. Dies und eine erhal-
tene gute Nutzungsmischung ermöglichen Verlagerungen zum nicht-
motorisierten Verkehr (NMV) und steigende spezifische ÖPNV-
Nutzung verglichen mit 2003. 

· Beim Szenario „Dispers“ werden keine Maßnahmen zum Erhalt von 
Dichte und Kompaktheit der Stadt ergriffen. Die Kostensteigerung im 
motorisierten Individualverkehr (MIV) zeigt keine deutlichen Wirkun-
gen. Ohne den Pkw bzw. den ÖPNV können Mobilitätsbedürfnisse in 
der gegebenen Nutzungsstruktur nicht ausreichend befriedigt werden. 

 

Die Studie kommt zu folgendem Ergebnis: „Erwartungsgemäß bewirkt die 
zurückgehende Bevölkerung im Jahr 2020 sowohl im MIV als auch im ÖPNV 
weniger Fahrten als im Jahr 2005. Die gleiche Tendenz zeigt sich abge-
schwächt auch bei der Verkehrsleistung. Jedoch werden die Auswirkungen 
der demografischen Effekte durch die absehbaren Änderungen des Ver-
kehrsverhaltens teilweise kompensiert.  

Die vergleichende Betrachtung der Berechnungsergebnisse der Städte 
zeigt, dass nur bei Bevölkerungsrückgängen von weniger als 10% das MIV-
Fahrtenaufkommen weiter steigen dürfte. Dies gilt für das wahrscheinliche 
Szenario einer weiterhin dispersen Stadtenwicklung und einer ungebremsten 
weiter wachsenden Motorisierung vor allem der älteren Bevölkerungs-
schichten.“  

Die Studie prognostiziert nur noch geringe Zuwächse bzw. Rückgang bei der 
Fahrtenzahl, aber weiterhin Zuwächse bei der Verkehrsleistung. Daher wird 
im Verkehrsmodell von Bad Kissingen für die prognostizierte Nachfrage-
Matrix die Anzahl der (kürzeren) Fahrten im Binnenverkehr nur geringfügig 
erhöht und Zuwächse vor allem bei den (längeren) Fahrten im Quell- und 
Zielverkehr angenommen. Dadurch steigt die Anzahl der Fahrten im Pkw-
Verkehr nur gering bei etwas stärker steigender Verkehrsleistung. 
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3.3 Prognose der Fahrtenzunahme auf Grund strukture ller 
Veränderungen 

In Bild 5  sind die Flächenpotentiale der Stadt Bad Kissingen dargestellt. Ins-
gesamt sind zusätzlich ca. 67 ha als potentielle Bauplätze vorgesehen. Zur 
Zeit werden ca. 1.300 ha der insgesamt 6.942 ha als Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche genutzt (Stand: 2004).  

Auf Grund der aktuellen Flächenpotentiale steht neue Wohnfläche für ca. 
viertausend Einwohner zur Verfügung. Es wird damit gerechnet, dass bei 
Bezug der neuen Wohnflächen proportional die Einwohnerdichte in bereits 
besiedelten Bereichen geringer wird. Die Einwohnerzahl wird sich daher 
nicht nennenswert verändern. Die ausgewiesenen Wohnbauflächen werden 
durch „Eigenverzehr“ verbraucht. Hier sind über den allgemeinen Verkehrs-
zuwachs hinaus keine weiteren Fahrten zu erwarten. Es ist somit zweit-
rangig, ob die Bauplätze für Wohnnutzung bis zum Prognose-Horizont 
besiedelt sind oder nicht. 

Bei anderen Flächennutzungen wie Gewerbegebiete oder Industriegebiet gilt 
dieser Eigenverzehr nur bedingt. Hier kommen tatsächlich Arbeitsplätze und 
Einkaufsmöglichkeiten hinzu. 

Die folgende Tabelle 1  zeigt die Verteilung der Flächenpotentiale auf die 
Ortsteile und die prognostizierten Fahrten dieser Flächen. Weiterhin sind die 
potentiellen Einwohner sowie die prognostizierte Fahrtenzahl dieser Ein-
wohner angegeben. Dabei ist zu beachten, dass je nach Gebietstyp unter-
schiedliche Ansätze getroffen werden. Z.B. weisen Poppenroth und Alberts-
hausen in etwa das gleiche Flächenpotential aus (knapp 5 ha). Da es sich 
aber in Poppenroth überwiegend um Wohnnutzung handelt (Wohngebiet, 
Mischgebiet und Dorfgebiet), während in Albertshausen die Hälfte der 
Fläche ein Gewerbegebiet umfasst, ergeben sich recht unterschiedliche 
Werte für Einwohneranzahl und Fahrtenanzahl. Zu den Anteilen der ver-
schiedenen Gebietsarten an den Flächenpotentialen in den Stadtteilen siehe 
Bild 5. 

Da es nicht wirklich zusätzliche Einwohner gibt („Eigenverzehr“), ist vor 
allem die tägliche Fahrtenzahl der übrigen Nutzungen für die Verkehrsprog-
nose von Bedeutung. Es ist langfristig mit ca. 3.300 zusätzlichen Fahrten auf 
Grund der Flächenpotentiale zu rechnen.  

Die Bauplätze sind gleichmäßig über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Es 
gibt nur wenige Schwerpunkte mit neuen Verkehrsaufkommen. Dies sind im 
wesentlichen die Gewerbegebiete in Arnshausen und Reiterswiesen. 
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Ortsteil

Flächen-
potential 

insgesamt

Fahrten pro 
Tag (alle 

Nutzungen)

Einwohner 
der neuen 
Flächen

Fahrten pro 
Tag (nur 

Einwohner)

Fahrten pro 
Tag (andere 
Nutzungen)

[ha]

Kernstadt 13,81 2.265 892 1.626 639

Garitz 15,73 2.774 1.211 2.347 427

Winkels 3,32 540 266 513 27

Reiterswiesen 10,81 1.647 413 799 848

Arnshausen 8,09 1.455 309 613 842

Hausen 3,62 538 270 523 15

Kleinbrach 1,63 273 130 269 4

Albertshausen 4,91 696 191 401 295

Poppenroth 4,73 990 373 788 202

Summe 66,65 11.178 4.055 7.879 3.299  
Tabelle 1: Flächenpotentiale und dazugehörige Kfz- Fahrten 

 

3.4 Erstellung der Verkehrsprognose 

Auf Grund der vorliegenden Studien für den allgemeinen Verkehrszuwachs 
in Deutschland, die Verkehrszunahme in deutschen Städten und den Daten 
für die Flächenpotentiale in Bad Kissingen wird für das Jahr 2020/30 
folgende Prognose erstellt:  

· Zuwachs des Binnenverkehrs um 3% (1.500 Fahrten pro Tag) 

· Zuwachs des Quell- und Zielverkehrs 8% (3.000 Fahrten pro Tag) 

· Der Zuwachs des Durchgangsverkehrs (weder Quelle noch Ziel im 
Stadtgebiet von Bad Kissingen) liegt mit 8% in der Höhe des 
Zuwachses von Quell- und Zielverkehr. 

Bei weiter stabilen Bevölkerungszahlen ist nach 2030 mit geringerem Ver-
kehrszuwachs auf Grund der Verkehrsnachfrage zu rechnen. Die Langzeit-
prognosen gehen von einer Sättigung der Motorisierung und keiner weiteren 
Steigerung der Verkehrsleistung im Pkw-Verkehr aus. Im Güterverkehr 
werden bis 2050 noch Steigerungen erwartet. 
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3.5 Prognose-Nullfall 

Beim Prognose-Nullfall bleibt das aktuelle Straßennetz erhalten. Es wird die 
erhöhte Verkehrsnachfrage auf Grund der prognostizierten Zunahme im Kfz-
Verkehr bis zum Prognose-Horizont 2020/2030 auf das aktuelle Straßennetz 
umgelegt. 

Die Verkehrsbelastung in der Innenstadt beim Prognose-Nullfall ist in Bild 6  
dargestellt. Die Verkehrsbelastungen nehmen um 4 bis 8% zu. Die höchsten 
Zuwächse sind auf der Ringstraße zu verzeichnen, weil sich dort Quell-, Ziel- 
und Durchgangsverkehr bündelt. 

Die Verkehrsbelastung der innerstädtischen Straßen wird weiterhin als an-
gemessenen und in den einzelnen Straßen als verträglich beurteilt. 
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4 Verkehrsführung in der Innenstadt 

Im folgenden werden zwei Alternativen zur aktuellen Verkehrsführung unter-
sucht: Zum einen ein Ansatz, um das Straßennetz in der Innenstadt leichter 
nachvollziehbar zu machen und eine Hauptverkehrsachse in die Maxstraße 
zu legen. Zum anderen ein gegenteiliger Ansatz, der geeignet ist, um die 
Anzahl der Kfz in der Innenstadt zu reduzieren. 

 

4.1 Straßenhierarchie in der Innenstadt 

Das historisch gewachsene Hauptstraßennetz, bei dem die Kapellenstraße 
auf die Fußgängerzone zuführt und der Verkehr über Hemmerichstraße und 
Von-Hessing-Straße über die Maxstraße zur Ludwigsbrücke gelenkt wird, 
wirft folgende Frage auf: „Wie würde sich die Verkehrsverteilung verändern, 
wenn auch die Maxstraße eine Tempo 50-Straße mit Vorfahrt wäre?“ Das 
innerstädtische Straßennetz wäre für Ortsfremde wesentlich leichter nach-
zuvollziehen. 

Durch eine solche Änderung der Verkehrsregelung würde die Verkehrsbe-
lastung in der Maxstraße erheblich steigen, fast auf 200% der aktuellen Be-
lastung, während die Belastung der Kapellenstraße nur auf ca. 80% zurück 
ginge.3 Die Anwohner der Kapellenstraße würden diese Reduzierung kaum 
bemerken. Grund für diese Phänomen ist natürlich die prozentuale Betrach-
tung bei sehr unterschiedlicher Vorbelastung der beiden Straßen 

Über die Ludwigsbrücke führe etwas mehr Verkehr als zuvor, weil das Netz 
durchlässiger wäre, da mit Kapellenstraße und Maxstraße nun zwei Haupt-
verkehrsstraßen zur Verfügung stünden. 

Es wird deutlich, dass eine „Aufwertung“ der Maxstraße keine Vorteile 
brächte, außer dass das Straßennetz für Fremde leichter nachvollziehbar 
wird und eine gewissen Entlastung des Berliner Platzes (auf 80% der 
Belastung) erfolgt. Ein solche Konzeption wird daher nicht weiter verfolgt.  

 

4.2 Verkehrsberuhigung der Innenstadt 

Selbstverständlich wird in einer Kurstadt immer wieder nach Möglichkeiten 
gesucht, Verkehrsberuhigung einzusetzen. Verkehrsberuhigung hat zwei As-
pekte: zum einen soll weniger Verkehr in der betreffenden Straße stattfin-
den, zum anderen sollen die Fahrzeuge langsamer fahren, um die Verträg-
lichkeit des verbleibenden Verkehrs zu verbessern.  

 

                                            
3  Auf die Darstellung eines entsprechenden Belastungsplots ist mit Bedacht verzichtet worden. 
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Da es sich aber auch um einen innerstädtischen Bereich mit großzügiger 
Fußgängerzone mit Einkehr- und Einkaufsmöglichkeiten handelt, sollte die 
zügige Erreichbarkeit von Parkmöglichkeiten weiterhin gewährleistet bleiben. 
Im folgenden werden zwei Möglichkeiten zu Verkehrsberuhigung der The-
resienstraße und der Maxstraße zwischen Ludwigsbrücke und Hemmerich-
straße untersucht. Dieser Abschnitt weist zur Zeit Gestaltungsdefizite auf. 

 

Verkehrsberuhigter Bereich (Z325 StVO) 

Durch ein Senkung der zulässigen Kfz-Geschwindigkeiten zwischen Lud-
wigsbrücke und Von-Hessing-Straße könnte die Belastung der Theresien-
straße und Maxstraße gesenkt werden. Eine Verlagerung des Verkehrs auf 
empfindlichere Straßen muss nicht befürchtet werden, das Straßennetz von 
Bad Kissingen lässt ein Ausweichen auf Nebenstraßen in diesem Bereich 
nicht zu. Verkehr würde im wesentlichen auf die Ringstraße verdrängt.  

Diese gewünschte Verdrängung des Verkehrs auf die Ringstraße ist aber 
von zwei Faktoren abhängig: 

· Die Verkehrsqualität auf der Ringstraße muss weiterhin mindestens 
das aktuelle Niveau bieten. Bei steigender Verkehrsmenge und An-
schluss der „B286 neu“ bei Arnshausen (siehe Abschnitt 5.4) sind 
Maßnahmen zur Ertüchtigung zumindest der Schlachthofkreuzung zu 
ergreifen. 

· Eine effektive Senkung der Kfz-Geschwindigkeiten in Theresien-
Straße und Maxstraße wäre nur durch massive Eingriffe durchsetz-
bar. Um das Geschwindigkeitsniveau von heute ca. 25 bis 30 km/h 
auf 7 bis 15 km/h (verkehrsberuhigter Bereich) zu senken, wären 
Fahrbahnschwellen und Engstellen erforderlich, die für alle Verkehrs-
teilnehmer (inkl. Busverkehr) eine erhebliche Komfortminderung dar-
stellen würden. So könnte erzielt werden, dass auch Pkw-Fahrten die 
z.B. in der Rosenstraße starten und Richtung Winkels/Münnerstadt 
führen, auf die Ringstraße verdrängt werden. 

Die Innenstadt würde dann noch stärker als bisher von der Kapellenstraße 
erschlossen. Die Verkehrsmenge der Theresienstraße könnte durch 
entsprechende Maßnahmen von 9.000 auf ca. 6.000 Kfz/Tag gesenkt 
werden. Dies entspricht etwa 600 Kfz/Stunde.  

Die Anordnung des Zeichens Z325 StVO (verkehrsberuhigter Bereich) wird 
für eine solche Verkehrsbelastung und eine Durchgangsstraße nicht 
empfohlen. Folgende Literatur wurde uns dazu vom Ordnungsamt Bad 
Kissingen zur Verfügung gestellt: Bauer-Preßl-Roos-Weintritt, StVO für die 
Praxis § 42 S. 21. Dort heißt es zu Z325 StVO unter dem Stichwort 
"Auswahl der Gebiete":  
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"Es kommen nur Straßen, Straßenzüge und Straßen ein es abge-
grenzten Gebietes in Betracht,  

· die keinen nennenswerten Durchgangsverkehr aufweise n  

· die baulich so gestaltet werden sollen, dass sie Du rch-
gangsverkehr erschweren und sich deutlich von den ü brigen 
angrenzenden Straßen unterscheiden  

· in denen das Wohnen die vorwiegende Nutzungsart ist  oder 
in denen aus anderen Gründen die Aufenthaltsfunktio n an-
zustreben ist  

· mit keiner großen Verkehrsstärke (ca. 100 Kfz/Std. für 
beide Fahrtrichtungen; in Ausnahmefällen ca. 150 Kf z/Std. 
für beide Fahrtrichtungen)  

· deren Gesamtbereich überschaubar sein soll." 

Ein verkehrsberuhigter Bereich gemäß Zeichen 325 StVO kommt also nicht 
in Frage. Die Verkehrsmenge wird vier bis fünf Mal so hoch sein, wie es für 
einen verkehrsberuhigten Bereich empfohlen wird. Darüber hinaus ver-
kehren auch Linienbusse in diesem Bereich. Diese müssten Einbußen bei 
der Fahrzeit (reduzierte Geschwindigkeit) und beim Fahrkomfort (Fahrbahn-
schwellen, Verschwenke) hinnehmen. 

 

Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich (Z274.1 StVO) 

Um eine Verkehrsberuhigung durchzusetzen, käme also eher eine Aus-
weisung als verkehrsberuhigter Geschäftsbereich (Zone mit 20 km/h als zu-
lässige Höchstgeschwindigkeit) in Frage. Die dadurch erreichbare verkehr-
liche Entlastung ist in Bild 7  dargestellt. Im betreffenden Abschnitt verringert 
sich die Verkehrsbelastung um ca. 1.200 Kfz/Tag bzw. um ca. 12%. Die Ver-
kehrsbelastungen wäre damit im Jahre 2020/2030 geringer als heute, aber 
immer noch in einem vergleichbaren Bereich. 

Die relativ geringen Wirkungen bezüglich der Höhe der Verkehrsbelastung 
rühren daher, dass der Durchgangsverkehrsanteil durch die Innenstadt nicht 
hoch ist. Durchgangsverkehr lässt sich durch erhöhte Widerstände ver-
drängen. Der wesentliche Effekt wäre eine weitere Reduzierung des Ge-
schwindigkeitsniveaus. 
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Fazit Verkehrsberuhigung: 

Grundsätzlich wäre eine weitergehende Verkehrsberuhigung im Bereich der 
Innenstadt also möglich. Die dadurch beabsichtigten Effekte: weniger Kfz 
und niedrigere Geschwindigkeiten werden erreicht, ohne dass empfindliche 
Straßen zusätzlich belastet werden. 

Andere Aspekte sind aber ebenfalls zu berücksichtigen:  

· Die Orientierung würde für Ortsfremde, die z.B. von der Schönborn-
straße einfahren, erschwert. Die Hierarchie der Straßen (Theresien-
straße wichtiger als Ludwigstraße) wäre anhand der Verkehrs-
regelung kaum mehr abzulesen.  

· Die Akzeptanz des Einzelhandels für weniger Verkehr im Westen der 
Innenstadt zu Gunsten höherer Aufenthaltsqualität wäre abzufragen.  

· Die regelmäßige Kontrolle der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
wäre erforderlich, um die beabsichtigten Effekte zu erreichen.  

Es wird empfohlen, eine Gestaltung ähnlicher Qualität wie auf der Ludwigs-
brücke auch in Theresienstraße und Maxstraße anzuwenden, um dort die 
Gestaltungsdefizite zu beheben und bei der aktuellen Tempo-30-Zonen-
Regelung für diesen Abschnitt zu bleiben.  

 

4.3 Umgestaltung des Knotenpunktes Maxstraße / Hemm erichstraße.  

Der Knotenpunkt Maxstraße / Hemmerichstraße weist eine relativ hohe 
Unfallbelastung auf. Immer wieder kommt es zu Unfällen zwischen Kfz, die 
aus der Hemmerichstraße einfahren und von der Innenstadt kommende Kfz 
auf der Maxstraße.  

Grund dafür ist unter anderem die relativ hohe Verkehrs-Belastung für eine 
rechts-vor-links geregelte Kreuzung. Laut HBS4 liegt der Anhaltswert für die 
Einsatzgrenze für rechts-vor-links bei 600 bis 800 einfahrenden Kfz/h. Zur 
Zeit liegt die Belastung in der Spitzenstunde bei ca. 900 Kfz/h. 

Eine Änderung der Vorfahrtregelung bringt keine befriedigende Lösung: Bei 
einer Änderung der Vorfahrtsregelung und einer Bevorrechtigung der Max-
straße könnte der Rückstau und die mittleren Wartezeiten der Hemmerich-
straße (viele Linksabbieger) rechnerisch extrem lang werden. Bei einer 
Bevorrechtigung der Hemmerichstraße lägen die rechnerischen Wartezeiten 
für die stadtauswärtige Richtung der Maxstraße bei über 40s.  

Ein weiterer Grund liegt in dem großzügigen Fahrbahnquerschnitt der 
Maxstraße mit äußerst geradliniger Randbebauung und durchgängiger Bord-
steinkante, die den Charakter einer Vorfahrtstraße hat. 
                                            
4  Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 2001 / 2005 
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Daher schlagen wir eine Umgestaltung des Knotenpunktes vor. Eine mög-
liche Gestaltung ist in Bild 8  dargestellt. Wesentliches Ziel dieser Umge-
staltung ist, dass der wartepflichtige Verkehr von der Theresienstraße auf 
eine Bordsteinkante und eine Begrünung zufährt. Die bisher gerade Linie 
des Bordsteines muss unterbrochen werden, um den Eindruck einer bevor-
rechtigten Straße zur vermeiden.  

Die Anordnung der Fußgängerüberwege (Zebrastreifen) kann entsprechend 
der Bedürfnisse des Schülerverkehrs auch anders gewählt werden. 

 

4.4 Weitere Themen 

Das Linksabbiegeverbot von der Maxstraße in die Von-Hessing-Straße kann 
problemlos entfallen. Die bisherige Regelung passt nicht zum Charakter 
einer Tempo 30-Zone. Sie wurde eingeführt, weil mit Leistungsfähigkeits-
problemen gerechnet wurde. Es ist auch bei den zukünftigen Verkehrs-
mengen nicht mit Kapazitätsproblem an diesem Knotenpunkt zu rechnen. 
Das Linksabbiegeverbot kann entfallen. 

 

Die Fahrbahnmarkierung mit Fahrstreifeneinteilung, wie sie z.B. in der 
Salinenstraße bei der Zufahrt zur Maxstraße aufgetragen ist (siehe Ab-
bildung 3 ), passt ebenfalls nicht zum Charakter einer Tempo 30-Zone. Es 
ist für die Verkehrsteilnehmer wesentlich leichter, langsam zu fahren und auf 
rechts-vor-links zu achten, wenn der Straßenraum nicht wie in einer 
Hauptverkehrsstraße gestaltet ist.  

Es ist zu prüfen, ob bei einer Umgestaltung der Maxstraße zur Vermeidung 
der Unfälle an der Hemmerichstraße auch die Fahrbahnbreite der Salinen-
straße geändert werden kann. Die Unterteilung in Abbiege-Fahrstreifen 
sollte zu Gunsten einer schmäleren Fahrbahn aufgegeben werden.  
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Abbildung 3: In der Tempo 30-Zone: Fahrstreifeneint eilung gemäß einer 

Lichtsignalanlage in der Salinenstraße 
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5 Ring 

5.1 Fußgängerquerung im Bereich Nordring / Maxstraß e 

Die derzeitigen Lichtsignalanlage zur Fußgängerquerung vor dem ehe-
maligen Kasernentorbogen in der Nähe des Knotenpunktes Nordring / Max-
straße / Kasernenstraße führt immer wieder zu Missverständnissen. Diese 
sind auf folgende Umstände zurückzuführen:  

· Großer Abstand der Fußgängerquerung vom eigentlichen Knoten-
punkt, für Kfz-Fahrer aus Max- und Kasernenstraße ist der Abbiege-
vorgang bereits abgeschlossen, sie rechnen nicht mit einer weiteren 
Signalanlage. 

· Vom Nordring kommenden Kfz-Fahrer müssen innerhalb kurzer 
Strecke zwei Signalanlage beachten und kommen evtl. sogar zwei 
Mal bei „Rot“ an (Linksabbieger in die Kasernenstraße, Schleichver-
kehr durchs Wohngebiet wird provoziert). 

· Die Fußgängerquerung liegt im Bereich von Bushaltebuchten. Die zu 
überquerende Strecke ist länger als direkt am Knotenpunkt, weil die 
Fahrbahn durch die Busbuchten verbereitert wird. Haltende Busse 
können die Sichtbeziehungen zwischen Fußgänger- und Kfz-Verkehr 
einschränken. 

Es besteht der Vorschlag, die Fußgängerquerung näher an den Knotenpunkt 
Nordring / Maxstraße / Kasernenstraße heranzurücken. Dadurch entsteht 
eine übliche Kreuzung mit lichtsignalgeschützten Fußgängerquerungen an 
allen vier Zufahrten. Dieser Vorschlag wird von R+T unterstützt, da er die 
oben beschriebenen Mängel behebt. Überdies ist die Lage der abgesetzten 
Führung nur für Schüler des Gymnasiums von Vorteil (Durchgang von 
Norden beschränkt auf Schulangehörige) für alle anderen Personen ist eine 
Querung auf Höhe der Maxstraße ohnehin besser geeignet. Am Zugang 
zum Gymnasium ist die Anordnung einer (nicht signalgeschützten) Mittel-
insel denkbar. Die Länge des verbleibenden Linksabbiegestreifens vom 
Nordring in die Kasernenstraße ist ausreichend. Abbildung 4  zeigt die 
Situation. 
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Abbildung 4: Lage der zu verlegenden Fußgängerqueru ng über den Nordring 
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5.2 Anbindung Bad Kissingen Nordost  

Die family housings der ehemals militärisch genutzten Flächen stehen der-
zeit überwiegend leer. Als Fußgänger fühlt man sich daher in Pfalzstraße 
und Schurzstraße unwohl. Dies bedeutet, dass für das nördlich davon 
gelegenen Wohngebiet der direkte fußläufige Zugang zur Innenstadt fehlt 
Sowohl an der Pfalzstraße als auch an der Schurzstraße sind zwar licht-
signalgeschützte Fußgängerquerungen vorhanden, aber Am Steingraben 
fehlt eine Querungshilfe. Die Fahrbahn ist in diesem Bereich 10,50 m breit 
und wird als Barriere beim Zugang zur Innenstadt gesehen (vgl. Ab-
bildung 5 )  

 
Abbildung 5: Einmündung Nordring/Am Steingraben, Bl ickrichtung stadtauswärts  

 

Durch eine Mittelinsel als Querungshilfe kann sowohl die Barrierewirkung 
des Nordrings für Fußgänger gemildert werden, als auch die Aufmerk-
samkeit der Autofahrer darauf gelenkt werden, dass sie sich nun in der 
Ortslage von Bad Kissingen befinden.  

Alternativ hat ein Vorziehen der Seitenräume einseitig oder beidseitig eine 
vergleichbare Wirkung.  

In diesem Bereich ist die Fortsetzung der Radverkehrsanlage entlang der 
Ringstraße geplant (vgl. Abschnitt 7). Evtl. kann auch durch diese Umgestal-
tung die Barrierewirkung des Nordrings gemildert und die Querung er-
leichtert werden. 
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5.3 Verkehrsfluss entlang des Rings 

Die aktuelle Schaltung der Lichtsignalanlagen wird von vielen Verkehrs-
teilnehmern nicht als ideal empfunden. Daher durchqueren einige Kfz-Fahrer 
lieber ein Wohngebiet als an zwei oder mehr Lichtsignalanlagen zu warten.  

Ziel einer Überarbeitung der Lichtsignalanlagen und ihrer Koordination 
untereinander ist daher zum einen die Vermeidung von Schleichverkehr 
durch Wohngebiete. Die Nutzung der Ringstraße und der ihr zuführenden 
Hauptsammelstraßen kann durch eine optimierte - evtl. an Tageszeiten an-
gepasste - Steuerung gefördert werden. Zum anderen soll die angepasste 
Steuerung darauf ausgelegt sein, möglichst vielen Verkehrsteilnehmer eine 
Fahrt entlang des Ringes ohne Stopps zu ermöglichen, 

Um auch in der Innenstadt die Menge des Verkehrs möglichst niedrig zu 
halten, sind vor allem die Verkehre flüssig abzuwickeln, die vom Westring in 
den Bereich der Münnerstädter Straße und umgekehrt fahren. Für diese Ver-
kehre könnte die Fahrt durch die Innenstadt attraktiver sein, wenn sie ent-
lang des Rings mehrmals auf Rot auflaufen. Verkehre mit Bezug zur Würz-
burger oder Euerdorfer Straße haben keine Möglichkeit, auf empfindliche 
Straßen auszuweichen und könnten daher nachrangig behandelt werden, 
obwohl es sich dabei um eine große Zahl von Verkehrsteilnehmern handelt. 
Hier sind verschiedene Interessen abzuwägen. 

 

Um den Verkehrsfluss zu verbessern sind Kreisverkehre entlang der Ring-
straße keine Alternative, wie im folgenden erläutert wird.  

Die Argumente für Kreisverkehre sind folgende: 

· (Betriebs-)Kostenersparnis für den Betrieb der Lichtsignalanlagen 

· Verflüssigung des Verkehrs gegenüber einer Lichtsignalanlage 

· Verlangsamung des Verkehrs gegenüber einer Lichtsignalanlage oder 
Vorfahrtsregelungen 

· Darüber hinaus: weniger kreuzende Ströme, geringere Unfallschwere 

 

An der Schlachthofkreuzung lässt die Verkehrsmenge einen normalen Kreis-
verkehr nicht zu. Der Einsatzbereich dieser Knotenpunktsform reicht von ca. 
12.000 Kfz bis 25.000 Kfz pro Tag. An der Schlachthofkreuzung sind es 
bereits heute über 29.000 Kfz/Tag.  

Auf Grund der Anzahl der Abbiegefahrstreifen und der Abbiegeströme hat 
zur Zeit der Linksabbieger von Süden die längste rechnerischen Wartezeit. 
Sie beträgt ca. 60 Sekunden in der nachmittäglichen Spitzenstunde. Bei der 
Herstellung eines Kreisverkehrs entstünde die längste rechnerische Warte-
zeit für die Zufahrt von Osten, mit über 600 Sekunden in der nachmittäg-
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lichen Spitzenstunde. Dies ist zehn Mal so lang wie die längste Wartezeit bei 
der aktuellen Lichtsignalanlage! 

Für die Zukunft wird an der Schlachthofkreuzung mit bis zu 34.000 Kfz/Tag 
gerechnet (wenn weder die Neue Brücke noch die Ostspange realisiert 
werden). Bei dieser Belastung werden zweistreifige Kreisverkehre mit Licht-
signalanlage benötigt. Von Betriebskosten-Ersparnis und Verflüssigung des 
Verkehrs kann dann keine Rede mehr sein. 

Ähnliches gilt für den Knotenpunkt Kapellenstraße / Münnerstädter Straße, 
über den bereits heute täglich ca. 33.000 Kfz/Tag fahren. 

An den übrigen Knotenpunkten entlang des Rings wäre auf Grund der täg-
lichen Verkehrsbelastungen ein normaler Kreisverkehr möglich. Ein Umbau 
dieser Knotenpunkte ist zur Zeit nicht erforderlich. Die Kosten für die Her-
stellung und den erforderlichen Eigentumserwerb müssten den einsparbaren 
Betriebskosten gegenübergestellt werden.  

Außer der abzuwickelnden Verkehrsmenge sind noch weitere Kriterien zu 
beachten: 

An der Schwimmbadkreuzung sprechen die Neigungsverhältnisse gegen 
einen Kreisverkehr. 

Kreisverkehrsplätze können je nach Führung der Radfahrer und Fußgänger 
problematisch sein. Für links abbiegende Radfahrer entstehen bei abge-
setzten Furten zum Teil Umwege, die sie durch falsches Befahren abkürzen 
wollen. Auch für Fußgänger entstehen an Kreisverkehrsplätze häufig längere 
Wege als an Lichtsignalanlagen oder vorfahrtgeregelten Knotenpunkten, da 
der Kreisverkehr relativ groß und die Furten nochmals um 4 m davon 
abgesetzt werden. 

Für Fußgänger werden auf Hauptverkehrsstraßen häufig keine Zebrastreifen 
angeordnet, um den Verkehrsfluss nicht zu unterbrechen.  

Mit oder ohne Zebrastreifen sind Fußgänger, die eine Hauptverkehrstraße 
queren wollen, an einem Kreisverkehr nicht besser geschützt als mit einer 
Lichtsignalanlage. 

Speziell im Zuge der Schulwegsicherung werden Kreisverkehre auch mit 
Lichtsignalanlagen für Fußgänger kombiniert. Die Querungsstelle soll dann 
mind. 20 m vom Kreisverkehr entfernt liegen. Ein solche Kombination wäre 
an der Maxstraße / Kasernenstraße angezeigt. Die Beibehaltung der licht-
signalgeregelten Kreuzung im Zusammenspiel mit der in Abschnitt 5.1 be-
schriebenen Verlegung ist die günstigere Lösung. 

 

Fazit:  

An der Regelung mit Lichtsignalanlagen sollte weiterhin festgehalten wer-
den. Kreisverkehre führen zu keiner Verbesserung der Gesamtsituation. 
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5.4 Anbindung der neuen B 286 an den Ring 

Die Planungen des Straßenbauamtes Schweinfurt für die B286 neu be-
treffen auch den Verkehr in Bad Kissingen. Wenn der Verkehrsfluss auf der 
Ringstraße um Bad Kissingen gestört wird, besteht die Möglichkeit, dass 
mehr Durchgangsverkehr durch die Innenstadt hindurch fährt. Es wird 
befürchtet, dass die B286 neu zu Störungen an der Schlachthofkreuzung 
führen wird, wenn keine Ausgleichsmaßnahmen ergriffen werden. Diese 
Störungen könnten dann die Fahrt durch die Innenstadt als Durchgangs-
verkehr wieder attraktiver machen als die erwünschte Umfahrung über die 
Ringstraße. 

Im folgenden werden die Auswirkungen der Herstellung der B286 neu sowie 
verschiedene Spangenlösungen zur Entlastung der Schlachthofkreuzung 
untersucht. 

Die B286 neu soll von der Anschlussstelle der A71 bei Oerlenbach von der 
B19 ausgehend zum nördlichen Ortseingang von Arnshausen führen. Die 
Trasse ist in Bild 1  dargestellt. Sie stellt somit eine Ortsumgehung von 
Oerlenbach, Eltingshausen und Arnshausen dar. Diese neue Strecken-
führung wird Verkehr von der bisherigen B286 und von der KG8 (die auch 
durch Reiterswiesen führt) auf sich vereinigen. 

Zur Zeit besteht keine Klarheit, wie der Knotenpunkt am nördlichen Ortsein-
gang von Arnshausen gestaltet werden soll. Im folgenden wird von einem 
leistungsfähigen Anschluss ausgegangen und die Weiterführung der B286 
neu im Stadtgebiet von Bad Kissingen untersucht. 

 

Planfälle 

Die Abbildung 6  auf der folgenden Seite zeigt die verschiedenen Mög-
lichkeiten, die neue B286 weiterzuführen. In roten Strichlinien sind dabei 
noch nicht existierende Streckenabschnitte dargestellt. 

· Beim Planfall 1 endet die B286 neu auf der Würzburger Straße (B286 
alt) 

· Bei Planfall 2 wird die B286 neu über eine neue Brücke auf Höhe der 
Kläranlage weitergeführt. 

· Bei Planfall 3 wird eine Ostspange östlich der Bahntrasse bis zur 
Schwimmbadstraße und dann mit einem neuen Anschlussknoten-
punkt an den Ostring weitergeführt. 

· Bei Planfall 4 wird die Neue Brücke und die Ostspange kombiniert. 

Die Verkehrsbelastungen sind für den Bestand, den Prognose-Nullfall (ohne 
B286 neu) sowie für die vier Planfälle in den Bildern 9 bis 14  dargestellt. 
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Abbildung 6:  Systemskizze zur Verdeutlichung der P lanfall-Elemente „Neue 
Brücke“ und „Ostspange“ und der betrachteten Knoten punkte 

 

Tabelle 2  bietet einen Überblick über die Verkehrsbelastung und Leistungs-
fähigkeitsreserve in der Spitzenstunde an vier ausgesuchten Knoten-
punkten.  
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Tabelle 2: Übersicht über Verkehrsbelastung und Lei stungsfähigkeitsreserve an vier ausgesuchten Knoten punkten 
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In Tabelle 2  wird deutlich, dass am Knotenpunkt 3 (Schlachthofkreuzung) 
keine Reserven mehr vorhanden sind, wenn die B286 neu an die Würz-
burger Straße angeschlossen wird (Planfall 1).  

Die Leistungsfähigkeitsreserve wurde überschlägig mit dem AKF-Verfahren 
(Addition kritischer Fahrströme) berechnet. Bei einer Reserve von ca. 15% 
und darüber ist erfahrungsgemäß nicht mit Problemen zu rechnen. Bei ge-
ringeren Reserven ist eine eingehendere Prüfung des Knotenpunktes und 
von möglichen Ertüchtigungsmaßnahmen erforderlich. 

 

Planfall 1 

Im Planfall 1 erfolgt außer dem Anschluss der B286 neu nördlich von Arns-
hausen keine Veränderung des Straßennetzes. Dadurch wird der Knoten-
punkt 3 (Schlachthofkreuzung) jeden Werktag zur Spitzenstunde überlastet. 
Es besteht die Gefahr, dass grundsätzlich mehr Verkehrsteilnehmer durch 
die Innenstadt fahren, um den regelmäßig überlasteten Knotenpunkt zu 
umgehen. 

Am Knotenpunkt 3 (Schlachthofkreuzung) wäre durch einen zusätzlichen 
Fahrstreifen in West-Ost-Richtung die heutige Verkehrsqualität auch bei den 
zukünftigen Verkehrsmengen erreichbar. Um diesen Ausbau zu realisieren 
ist zu prüfen, inwiefern Flächen zur Verfügung stehen und die Bahnunte-
rquerung erweiterbar ist, um den zusätzlichen Fahrstreifen unterzubringen. 
Es ist überdies klarzustellen, ob die heutige Verkehrsqualität (mit ge-
legentlichen Überlastungserscheinungen in der Spitzenstunde vor allem für 
die Linksabbieger aus Richtung Süden) als ausreichend angesehen wird 
oder eine Verbesserung erreicht werden soll. Im Falle des Letzteren müssen 
auf jeden Fall andere Maßnahmen (Z.B. Planfall 2 oder 3) ergriffen werden. 

 

Vor- und Nachteile der Planfälle 2 bis 4 

Planfall 2 

Um Planfall 2 zu realisieren müssen zwei zusätzliche Knotenpunkte (Knoten 
Nummer 8 und 9 in Abbildung 6) sowie die Neue Brücke im Bereich Klär-
werk / Golfplatz über das Saaletal hergestellt werden. Dadurch wird die 
Schlachthofkreuzung von zusätzlichem Verkehr der neuen B286 neu ent-
lastet. Allerdings wird der Knotenpunkt Euerdorfer Straße/Ringstraße höher 
belastet. Die zur Verfügung stehenden Aufstelllängen sind gering und 
werden nicht ausreichen. Die Möglichkeiten zur Herstellung einer anderen 
Knotenpunktsgeometrie sind zu prüfen. 

Die Konfiguration der Anschlüsse entlang der Ringstraße (mal von Norden 
mal von Süden) bietet aber eine Lösungsmöglichkeit: Durch Wegweisung 
könnte man die Fahrten zwischen Westring und Arnshausen so führen, dass 
auf der Ringstraße möglichst wenig Linksabbieger entstehen. Das bedeutet 
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dass bei der Fahrt von Garitz in Richtung Schweinfurt, weiterhin über die 
Schlachthofkreuzung gefahren wird, in die Gegenrichtung aber über die 
Neue Brücke, die Euerdorfer Straße um dann als Rechtsabbieger wieder in 
den Ring einzubiegen. 

 

Planfall 3 

Die Idee der Ostspange (Planfall 3) kommt evtl. ohne Brückenbau aus. Um 
die Ostspange am Knotenpunkt Schwimmbadstraße / Ostring anzuschlie-
ßen, ist ein umfassender Umbau des Knotenpunktes erforderlich. Es ist zu 
prüfen, ob dazu Teile der bestehenden Eisenbahnbrücke genutzt werden 
können.  

Die Ostspange wird nicht wie die Schwimmbadstraße von Süden an den 
Ring angeschlossen, sondern von Norden (vgl. Knoten Nummer 2 in 
Abbildung 6). Der heute bestimmende Verkehrsstrom an der Schlachthof-
kreuzung (Linksabbieger von Arnshausen kommen nach Westen) würde 
dadurch am Knotenpunkt Schwimmbadstraße als Rechtsabbieger auftreten 
und an der Schlachthofkreuzung als Geradeausstrom. 

Mit einer solchen Umgestaltung wären die Leistungsfähigkeitsreserven der 
Knotenpunkte entlang des Rings für die Zukunft ausreichend. Auch hier 
ließe sich durch Wegweisung die Anzahl an Linksabbiegevorgängen entlang 
des Rings reduzieren. Dieser Ansatz (Hin- und Gegenrichtung über ver-
schiedene Straßen zu führen) führt aber zu der Frage, über welchen 
Streckenzug die B286 zukünftig führen wird: über die neue Ostspange oder 
wie bisher über die Würzburger Straße. Dies sollte mit der Straßenbau-
verwaltung geklärt werden. 

Günstig ist bei der Ostspange, dass der erforderliche Anschlussknotenpunkt 
im Süden (Nr. 7 in Abbildung 6) zur Zeit ohnehin geplant wird. Die erforder-
lichen Anpassungen, um die Ostspange anzuschließen, könnten vor dem 
Neubau des Knotens in die Planungen integriert werden. 

 

Planfall 4 

Bei der Kombination von Neuer Brücke und Ostspange steht dem 
erforderlichen Aufwand kein entsprechend höherer Nutzen gegenüber. 
Planfall 4 wird nicht empfohlen. Es entstünde ein flexibles, aber auch sehr 
teures Straßennetz mit zahlreichen Parallelverbindungen. 
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Fazit: 

Es wird die Herstellung der Ostspange (Planfall 3) empfohlen, um den zu-
sätzlichen Verkehr der B286 neu von der Schlachthofkreuzung fernzuhalten. 
Der Knotenpunkt Schwimmbadstraße / Ostring muss dazu umgestaltet 
werden.  

Es gibt ohnehin Überlegungen zur Umgestaltung der Schwimmbadkreuzung 
auf Grund von Sicherheits- und Leistungsfähigkeitsproblemen. Diese würden 
durch diesen Umbau ebenfalls gemildert.5 

 

 

                                            
5  Die Sicherheitsprobleme rühren zur Zeit daher, dass nur gelegentlich Fahrzeuge vom Ostring links 

in die Schwimmbadstraße einbiegen. Von den beiden Richtungsfahrstreifen ist der rechte als 
Geradeaus- und der linke als Geradeaus- und Linksfahrstreifen markiert. Auf dem linken Fahr-
streifen stehen daher gelegentlich Fahrzeuge, die auf eine Lücke im entgegenkommenden Fahr-
zeugstrom warten, während sich von hinten äußerst zügig (zulässige Höchstgeschwindigkeit: 
60 km/h, bergab) auf zwei Fahrstreifen Fahrzeuge nähern. Es gibt einen Vorschlag, diesem 
Problem mit einem zusätzlichen Fahrstreifen als reinen Linksabbiegestreifen zu begegnen. Um 
diesen Linksabbiegestreifen anordnen zu können, wird (in jenem Vorschlag) in der Gegenrichtung 
von der Schlachthofkreuzung auf den zweiten Fahrstreifen verzichtet. Durch diesen Verzicht 
besteht allerdings die Gefahr des Rückstaus der Gegenrichtung bis zur Schlachthofkreuzung. 
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6 ÖPNV 

6.1 Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) am Be rliner Platz 

Zur zukünftigen Gestaltung des ZOB am Berliner Platz hatte es einen Wett-
bewerb gegeben. Unabhängig von der idealen verkehrstechnischen Lösung 
für den Zentralen Omnibusbahnhof (Rondell) wurden bei der Beurteilung der 
Entwürfe auch städtebauliche Aspekte berücksichtigt.  

 

6.1.1 Anzahl der erforderlichen Bushaltestellen 

Das von R+T geleitete Gespräch mit den Busbetreibern ergab, dass, obwohl 
elf verschiedene Kurse zur Spitzenzeit (nach Schul-Ende) am Berliner Platz 
verzeichnet sind, zur Zeit maximal neun Fahrzeuge gleichzeitig da sind, da 
die Kursnummer am Berliner Platz wechselt. 

 

6.1.2 Änderung der Verkehrsführung 

Der Gewinner des Wettbewerbs wurde im Laufe seiner Ausarbeitung 
verkehrsplanerisch beraten. Erforderlich war in der Münchner Straße eine 
Verlegung der Fahrbahn für den allgemeinen Kfz-Verkehr. Dadurch konnte 
ein problematischer Bereich am Knotenpunkt Erhardstraße / Hemmerich-
straße vermieden werden (vgl. Abbildung 7 ). 

 
Abbildung 7: Planung zum Berliner Platz von lab  

(Landschaftsarchitektur Brenner), Stand Juni 2008 
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Die neue Verkehrsführung am Berliner Platz hat nur geringe Auswirkungen 
auf die Verkehrsmengen in der Innenstadt. In Bild 15  sind die Verkehrs-
mengen für den Prognose-Horizont 2020/2030 bei Herstellung des neuen 
ZOBs dargestellt. 

Die Haupt-Verkehrsbeziehung von der Ludwigsbrücke zur Kapellenstraße 
wird durch die neue Verkehrsführung eher begünstigt, auf keinen Fall 
behindert. Die Gegenrichtung wird nicht beeinträchtigt oder verändert. Daher 
ist nicht damit zu rechnen, dass die Maxstraße zwischen Hemmerichstraße 
und Nordring nennenswert stärker belastet wird als bisher.  

Das Netz wird für den Ortsfremden eher leichter nachvollziehbarer, weil er 
von der Münchner Straße kommend, bereits Richtung Kapellenstraße 
gelenkt wird. 

Da am Berliner Platz die Fahrbeziehung von der Münchener Straße zur 
Erhardstraße zukünftig über zwei Knotenpunkten führen wird, wird die 
Erhardstraße zu Lasten der Maxstraße und der Hartmannstraße geringfügig 
entlastet.  

 

6.2 Verlauf der Buslinien 

Um eine Grundlage für die zukünftige Zuweisung der Linien zu Bussteigen 
zu haben, wurden der Verlauf der Buslinien grafisch aufbereitet. Bild 16 
stellt den Verlauf der regionalen Buslinien durch Bad Kissingen dar. Es wird 
deutlich, dass zahlreiche Linien unterschiedliche Linienwege fahren, je nach 
Tageszeit und letzter Haltestelle.  

Wie wichtig der zentrale Bus-Haltepunkt im Herzen von Bad Kissingen ist, 
zeigt der Nahverkehrsplan 2007. Über 2.500 Einsteiger in den Regional-
busverkehr sind dort täglich zu verzeichnen. Zum Vergleich: am Bahnhof 
Bad Kissingen sind es nur knapp 200 Einsteiger in die Regionalbusse. 
Trotzdem ist weiterhin ein guter Anschluss an den Bahnhof zu gewähr-
leisten, um in die im Stundentakt fahrenden Züge optimal umsteigen zu 
können. 

Es ist weiterhin aus Aspekten des Schülerverkehrs sinnvoll den Berliner 
Platz als zentralen Haltepunkt zu stärken. Der Schülerverkehr, der über den 
Linienverkehr abgewickelt wird (Haupt-, Realschule, Gymnasium) lässt sich 
im Regelfall nicht an den Schulen direkt abwickeln. Auch andere Bürger 
können diese Busse nutzen. Insofern findet dieser Verkehr, bis auf wenige 
Ausnahmen, am Berliner Platz statt. Dadurch, dass die Schüler zum Berliner 
Platz laufen erfolgt eine Entflechtung, d.h. ohne Gerangel begeben sich die 
Schüler an die entsprechenden Haltestellen. Schüler können sich auf dem 
Weg zum Berliner Platz bereits abreagieren.   
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7 Radverkehr 

Bad Kissingen will den Radverkehr weiter fördern. In Bild 17 ist das Rad-
verkehrsnetz der Stadt Bad Kissingen dargestellt. Darin sind auch geplante 
zukünftige Radwege enthalten. 

Das Radwegenetz gliedert sich in zwei Funktionen: zum einen in die Bereit-
stellung von Radverkehrsmöglichkeiten für den Alltagsverkehr und zum 
anderen in Radverkehrsrouten für Radtouren, die über das Stadtgebiet 
hinausgehen und vor allem touristischen Interessen dienen. 

 

Das Fahrrad ist u. a. aus folgenden Gründen das ideale städtische Verkehrs-
mittel: 

· Der Radverkehr benötigt zum Fahren und Parken im Vergleich zum 
Autoverkehr nur wenig Platz. Auf der Fläche eines Pkw-Stellplatzes 
können 8 bis 10 Räder abgestellt werden. 

· Radfahrer tragen zur Belebung des Stadtbildes und zur Steigerung 
der sozialen Kontrolle bei, denn sie sind für andere „sichtbare“ Ver-
kehrsteilnehmer. 

· Radfahrer erledigen ihre Einkäufe und Besorgungen im Nahbereich 
und sind "standorttreuer" als Autofahrer.  

· Radfahren spart dem Nutzer Zeit und Geld. Es ist individuell und zeit-
lich flexibel. 

· Der Fahrradtourismus gewinnt weiter an Bedeutung und hat sich in 
vielen Regionen als wichtiger Wirtschaftsfaktor erwiesen.  

 

Um den Radverkehr zu fördern werden hier zwei zentrale Forderungen 
erhoben: Radfahren SICHER machen und Radfahren EINFACH machen 

Zum Thema Radfahren SICHER machen. 

· Tempo 30 ist in vielen Stadtbereichen umgesetzt. Dort ist im Regelfall 
Radfahren ohne weitere Maßnahmen sicher möglich. 

· Bei Tempo 50 und höher: Radverkehrsanlagen in Abhängigkeit von 
der Kfz-Belastung. Nicht alle Streckenabschnitten mit Tempo 50 oder 
Tempo 60 werden von Radverkehrsanlagen begleitet. Die Radver-
kehrsanlagen entlang des Rings sind noch nicht durchgängig. Eine 
Lücke besteht zum Beispiel zwischen Steinstraße und Am Stein-
graben. Eine weitere Lücke von der Schönbornstraße in Richtung 
Albertshausen.  

· Auf Grund der bewegten Topographie in Bad Kissingen bietet es sich 
an auch in einigen Tempo-30-Straßen Radverkehrsanlagen anzu-
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bieten. Ein Beispiel wäre die Schönbornstraße in Richtung Westring 
(bergab ist hier keine Radverkehrsanlage erforderlich). 

 

Zum Thema Radfahren EINFACH machen. 

· Radverkehrsanlagen, die die Benutzung mit Anhänger und mehr-
spurige Fahrräder erlauben. Dies gilt sowohl für die Breite der 
Radverkehrsanlagen als auch für den Abstand von Schutzgittern. 

· Öffnen von Fußgängerzonen für den Radverkehr. Die Durchquerung 
der Innenstadt in Ost-West-Richtung (und umgekehrt) ist für den Rad-
verkehr auf direktem Weg auf Grund der Fußgängerzone nicht 
möglich. Man muss entweder das Fahrrad schieben oder den Umweg 
über die Maxstraße radeln. Grundsätzlich ist durch die Erlaubnis von 
Radverkehr in Fußgängerzonen das entspannte Flanieren be-
einträchtigt. Angesichts des Kurstadt-Status von Bad Kissingen muss 
daher die Freigabe der Fußgängerzone abgewogen werden. Evtl. ist 
unter Appellieren an eine rücksichtsvolle Fahrweise der Radfahrer 
(Hinweisschilder) die Öffnung der Ludwigstraße möglich, um den 
Umweg über die Maxstraße zu vermeiden. Dabei ist auch zu berück-
sichtigen, dass Besucher und Kurgäste mit (Leih-)Fahrrädern unter-
wegs sind. Denkbar ist auch eine zeitweise Erlaubnis, in der Fuß-
gängerzone Rad zu fahren z.B. sonntags und/oder nachts.   
Die einzige zur Zeit bestehende Freigabe eines Abschnitts der Fuß-
gängerzone „Am Kurgarten“ wird allerdings von vielen als problema-
tisch gesehen. 

· Öffnen von geeigneten Einbahnstraßen für den Radverkehr in Gegen-
richtung. Es ist eine Prüfung im Einzelfall erforderlich. Bisher sind nur 
die Von-Hessing-Straße und Teile der Hemmerichstraße für den Rad-
verkehr in Gegenrichtung geöffnet. In der Hemmerichstraße gibt es 
eine eigene Radverkehrsanlage für die Gegenrichtung. Diese ist bei 
der Freigabe von Einbahnstraßen im Regelfall nicht erforderlich. 

· Abstellanlagen. Mit hochwertigen Fahrrädern fällt Rad fahren (speziell 
bei anspruchsvoller Topografie) leichter und macht mehr Spaß. Die 
Möglichkeit zur Benutzung eines hochwertigen Rades ist somit Teil 
einer Radverkehrsförderung. Es muss daher an zahlreichen Stellen 
die Möglichkeit geben, sein hochwertiges Fahrrad sicher und im 
Idealfall witterungsgeschützt abzustellen. 

· Verknüpfung mit dem ÖPNV. An wichtigen ÖPNV-Haltestellen (Bahn-
höfe, zentrale Bushaltestellen) sollten Abstellanlagen zur Verfügung 
stehen. Weiterhin ist die Möglichkeit zur Fahrradmitnahme in den 
ÖPNV-Fahrzeugen zu fördern. 
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· Wegweisung. Entsprechend den unterschiedlichen Aufgaben eines 
Radverkehrsnetzes verfolgt die Fahrradwegweisung zwei unter-
schiedliche Ansätze: Zum Einen die touristische Wegweisung mit Hin-
weisen auf Sehenswürdigkeiten und ähnliche touristische Ziele. Die 
Routen verlaufen meist abseits der Kfz-Strecken. Zum Anderen führt 
eine Alltagswegweisung den Radverkehr auf geeigneten Strecken 
durchs Stadtgebiet. Speziell bei flächendeckenden Tempo 30-Zonen, 
die ohne Radverkehrsanlagen auskommen, kann durch eine Alltags-
wegweisung verdeutlicht werden, wo sich Radverkehr bündeln soll 
und die entsprechende Maßnahmen (z.B. Querungshilfen) durch die 
Stadtverwaltung vorrangig ergriffen werden. 

· Positives Image schaffen. In der Abbildung 8  ist das Schaubild „Rad-
verkehr als System“ des Planerbüro Südstadt wiedergegeben, das so 
auch im Nationalen Radverkehrsplan 2002-2012 enthalten ist. Dort 
sind Beispiele für die Imageverbesserung gegeben, die über die 
Schaffung von Radverkehrsanlagen oder Abstellanlagen hinaus 
gehen. 

 

 
Abbildung 8: Radverkehr als System (Quelle: Nationa ler Radverkehrsplan) 
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Der vorhandene Radverkehrsplan der Stadt Bad Kissingen sollte unter 
Beachtung der oben genannten Gesichtspunkte weiterentwickelt werden. 
Insbesondere sind dabei zu beachten bzw. zu ergänzen: 

· Durchgängiges Radverkehrsnetz 

· Flächendeckende Tempo 30-Zonen mit entsprechender Gestaltung 

· Wo erforderlich: Radverkehrsanlagen anordnen. Die sollten durch-
gängig befahrbar sein und keine Lücken aufweisen. Besonders an 
Knotenpunkten und an Stellen, an denen Radverkehrsanlagen enden, 
ist auf eine sichere und nachvollziehbare Führung des Radverkehrs 
zurück in den Mischverkehr auf der Fahrbahn zu achten. Die Rad-
fahrenden sollen sich auf das Netz von Radverkehrsverbindungen in 
Bad Kissingen verlassen können. 

· Radfahren in Fußgängerzone und gegen die Einbahnstraßenrichtung 

· Wegweisung – Abstimmung Radwandernetz-Radverkehrsnetz 
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8 Ruhender Verkehr 

Die städtische Parkraumbewirtschaftung verfolgt grundsätzlich folgendes 
Ziel: „Für jede Nutzergruppe soll in angemessener Entfernung vom Ziel eine 
angemessene Anzahl von Parkständen zur Verfügung stehen.“ 

Dabei sind die Nutzergruppen folgendermaßen abzugrenzen: 

· Bewohner, 

· Beschäftigte, Ausbildungsverkehr 

· Besucher und Gäste (Kurgäste, Tagesgäste etc.) 

· Alltagsverkehr (Einkäufe, andere Erledigungen (Arzt, Behörden, Post 
etc.) 

· Lieferverkehr, Dienstleister und andere Ausnahmeregelungen 

Die unterschiedlichen Nutzergruppen haben unterschiedliche Ansprüche an 
die Entfernung vom Ziel und sind nur zum Teil bereit, Parkgebühren zu ent-
richten. 

In der folgenden Tabelle 3  soll verdeutlicht werden, wie sich unterschied-
liche Städte dem Thema Parkraumbewirtschaftung für Kunden und Be-
sucher nähern.  

 

Stadt Einwohnerzahl Parkgebühren in der 
Innenstadt (beste Lage) 

Parken am 
Samstag 

Bad Kissingen 22.000 2 €/Stunde, 
Höchstparkdauer 2h 

oder 

0,10 €/30 Min. 
Höchstparkdauer 30 Min. 

kostenlos 

Bad Mergentheim 22.500 1 €/Stunde,  
erste Stunde kostenlos 

 

Hockenheim 21.000 0,40 €/Stunde, 
Höchstparkdauer 2h 

 

Radolfzell am 
Bodensee 

30.500 0,40 €/Stunde, 
Höchstparkdauer 4h 

0,40 €/h 
bis 14 Uhr 

Langen (Hessen) 36.000 kostenlos kostenlos 

Tabelle 3:  Verschiedene Parktarife in der Bundesre publik, ausgewählte Städte 
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Für die Art der Bewirtschaftung und die Höhe der Gebühren ist immer auch 
die Konkurrenz-Situation maßgebend. Radolfzell am Bodensee zum Beispiel 
befindet sich als Einkaufsstadt in direkter Konkurrenz mit den Nachbar-
städten Singen und Konstanz, hat aber seinen eigenen touristischen Wert. 
Langen ist umgeben von größeren Städten (Darmstadt und Frankfurt) sowie 
von Gewerbegebieten „auf der grünen Wiese“ (Egelsbach und Weiterstadt). 
Die Gewerbetreibenden in Langen fordern daher, dass Parken auf 
städtischen Flächen in der Innenstadt kostenlos bleibt, um weiteren Kauf-
kraftabfluss zu verhindern. Die Parkraumbewirtschaftung ist letztlich eine 
politische Entscheidung. 

Wenn eine Parkraumbewirtschaftung eine steuernde Wirkung haben soll 
(z.B. Verfügbarkeit von nah gelegenen Parkständen für Kunden und Be-
sucher verbessern, einen Anreiz schaffen ohne Kfz in die Innenstadt zu 
kommen oder eine bessere Auslastung der Parkhäuser) ist es wichtig, dass 
die Regelungen nachvollziehbar sind und verstanden werden. 

 

 

8.1 Aktuelle Regelungen 

In Bild 18  sind die aktuellen Regelungen für den Ruhenden Verkehr in Bad 
Kissingen dargestellt. Es handelt sich dabei um den Flyer der Stadt-
verwaltung. 

Straßenbegleitend und auf Kleinparkplätzen (Amtsgericht, Bräugasse) um 
den Altstadtkern (roter Bereich im Flyer) gibt es etwa 80 mit Parkschein-
automaten bewirtschaftete Parkplätze für 1 € je 30 Minuten, Semmeltaste 
30 Minuten für 0,10 €. 

Um kostenfreie Kurzzeitnutzungen zu ermöglichen, wurde zunächst an allen 
Parkscheinautomaten eine so genannte „Semmeltaste“ eingerichtet, die 
überall zunächst ein gebührenfreies Parken bis zu 20 Minuten zuließ. Diese 
Regelung wurde 2006 in 30 Minuten Parkdauer für 0,10 € geändert.6  

 

Weiter nach draußen, aber noch innerhalb des Rings (blauer, grüner und 
schwarzer Bereich) gibt es straßenbegleitend (bewirtschaftet mit Parkschein-
automaten) insgesamt etwa 700 Stellplätze, davon ca. 210 für 1 €/Tag 
(Schwarzer Bereich), ca. 130 für 0,30 €/30min (grüner Bereich) und ca. 360 
für 0,50 €/30min (blauer Bereich). Die Parkplätze in diesen Bereichen stehen 
den Bewohnern mit Parkausweis A oder B ganztägig gebührenfrei zur 
Verfügung. 

                                            
6  Ab April 2009 soll die Semmeltaste testweise für drei Monate gebührenfrei für die Dauer von 20 

Minuten gelten, vgl. Abschnitt 8.2 
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Im Bereich der Innenstadt und der Altstadt gibt es für die Bewohner eine 
Anwohnerparkregelung. Für die Bewohner der Innenstadt gibt es zwei 
Parkzonen, die Zone A östlich und die Zone B westlich der Innenstadt. Die 
Bewohner der Altstadt können wahlweise der Zone A oder B zugeordnet 
werden. 

Dazu kommen 35 gebührenfreie Bewohnerparkplätze in der Max- und Pro-
menadestraße, die der Bewohnerparkzone A zugeordnet sind. Rund um die 
Altstadt gibt es ca. 70 vermietete städtische Quartiersparkstände und -
garagen. 

Dazu gibt es auf den Parkplätzen innerhalb des Rings ca. 420 Stellplätze für 
1 €/Tag (Im Flyer blauer Punkt mit P). 

Außerhalb des Rings, aber noch stadtnah, gibt es gebührenfreien Parkraum 
auf Parkplätzen (Parkplätze blaues P in gelbem Kreis) und straßenbe-
gleitend in größerem Umfang. 

 

Die Parkraumbewirtschaftung in Bad Kissingen ist ausdifferenziert und zielt 
darauf ab, in der Nähe der Innenstadt Parkstände für kurze Erledigungen 
anzubieten und in etwas weiterer Entfernung günstige oder kostenlose 
Tages-Parkplätze.  

Aus Sicht der Stadt Bad Kissingen ist das bestehende Parkraumangebot ins-
gesamt ausreichend. Parksuchverkehr entsteht bei der derzeitigen Park-
raumregelung kaum. Untersuchungen zu Auslastungen einzelner Parkmög-
lichkeiten wurden im Rahmen dieser Untersuchung nicht vorgenommen.  

 

Im November 2008 hat der Stadtrat, unter anderem auf Grund eines Antrags 
von PRO Bad Kissingen, verschiedene Änderungen der Parkregelung be-
schlossen, die testweise für drei Monate ab April 2009 eingeführt werden. 

 

Es wird dringend empfohlen, vor dem Test die Ziele der Testphase eindeutig 
zu formulieren. Dazu sollen Prüfkriterien (z. B. Auslastung der Parkstände 
und Parkierungsanlagen, Höhe der Gebühreneinnahmen, Parkdauer, Ge-
schäftsumsatz an Wochenenden oder ähnliches) festgelegt werden. Diese 
Prüfkriterien müssen dann vor und während der Testphase erhoben werden, 
um festzustellen, ob die Testphase erfolgreich ist oder nicht. 
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8.2 Systemschwächen und Abhilfemöglichkeiten 

1. Gebührenfreies Wochenende: 

Seit längerem schon ist aus Kreisen des Einzelhandels zu hören, 
dass das gebührenfreie Wochenende ihm nicht hilft: Bis die Ge-
schäfte am Samstag öffnen, sind die gebührenfreien Innenstadtpark-
plätze belegt (wohl wie früher von Einpendlern), an den Sonntagen 
haben die Geschäfte geschlossen.  

Die Bestimmung der Parkgebührenverordnung über den entgelt-
pflichtigen Nutzungszeitraum (§ 1 Abs. 6) führen dazu, dass an den 
auf einen Wochentag fallenden gesetzlichen Feiertagen wie Weih-
nachten, Ostermontag, Pfingstmontag etc. Parkgebühren zu ent-
richten sind. Dies stößt immer wieder auf erhebliches Unverständnis 
vor allem bei Gästen, aber auch Einheimischen. 

Abhilfe:  Ab April 2009 entfällt testweise für drei Monate die ge-
bührenfreie Nutzung des Parkplatzes Tattersall (Salinenparkplatz) 
und der Parkhäuser an Wochenenden. Die gebührenfreie Nutzung 
am Sonntag Vormittag von 8 bis 12 Uhr bleibt erhalten. Für die 
straßenbegleitenden Parkscheinautomaten wird ein täglicher entgelt-
pflichtiger Benutzungszeitraum von 8 bis 18 Uhr festgesetzt. Im 
Gegenzug wird die Gebühr auf dem Parkplatz Tattersall (Salinen-
parkplatz) und in den Parkhäusern für die ersten beiden Stunden 
abgesenkt (siehe unten). 

 

2. Semmeltastenregelung 

Diese Regelung stellt - ausgehend von einer gebührenfreien Kurz-
parkzeit von ursprünglich 20 Minuten - einen Sondertarif außerhalb 
des Normaltarifs dar und ist keine generell ermäßigte erste halbe 
Stunde. Das bedeutet, dass es de facto zwei unterschiedliche Tarife 
für die erste halbe Stunde gibt: wähle ich die „Semmeltaste“, kosten 
30 Minuten 10 Cent, wähle ich den Normaltarif, kosten 30 Minuten 
1 €. Dies wird von den Nutzern nicht verstanden. 

Abhilfe: Ab April 2009 soll die Semmeltaste testweise für drei Monate 
gebührenfrei für die Dauer von 20 Minuten gelten. 

 

3. Bewohnerparken Innenstadt 

Die Bewohnerparkregelung des derzeitigen Parkraumsystems hat für 
die meisten Innenstadtbewohner erhebliche Erleichterungen ge-
bracht; insbesondere der zwischen Altstadt und Ring gelegene Be-
reich zwischen Max- und Kapellenstraße ist nun erheblich entlastet. 
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Zum Teil gibt es allerdings Probleme mit der Zuordnung. Der 
vorhandene Parkraum ist für die Bewohner der Innenstadt 
ausreichend. Gewisse Defizite existieren für die Bewohner der 
Altstadt.  

Abhilfe:  Mit dem Ablaufzeitpunkt der derzeit gültigen Bewohnerpark-
ausweise im Herbst 2009 sollte die derzeitige Ordnung und Glie-
derung der Zonen überprüft und bei Bedarf angepasst werden. Die 
Schaffung von Quartiersgaragen bzw. Quartiersparkplätzen um und in 
der Altstadt sollte überprüft werden. 

 

4.  Parkgebühren allgemein 

Die Parkgebührenverordnung sieht derzeit vier Entgelttarife (ohne 
Parkplatz Tattersall (Salinenparkplatz) und Parkhäuser) vor:  

- 1 € je 30 Minuten in der Innenstadt (§ 1 Abs. 1 der VO) 

- 0,50 € je 30 Minuten in den meisten übrigen Straßen (§ 1 Abs. 2 
der VO) 

- 0,30 € je 30 Minuten in den weiter entfernten Parkbereichen der 
Kurhausstraße und der Schönbornstraße (§ 1 Abs. 3 der VO) 
sowie  

- pauschal 1 € je Tag, 4 € je Woche und 15 € je Monat für die Lang-
zeitparkmöglichkeiten auf den 7 Parkplätzen innerhalb des Rings 
und in der Bahnhofstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Pfalzstraße, 
nördlichen Salinenstraße (ab Einmündung Hemmerichstraße) und 
Kapellenstraße (§ 1 Abs. 5 der VO). 

- In den Parkhäusern und auf dem Parkplatz Tattersall (Salinen-
parkplatz) gelten folgende Tarife:  

- von 8 bis 18 Uhr bis zu zwei Stunden: 0,50 € je 30 Minuten. 
jede weitere angefangene Stunde 0,50 € je Stunde.  

- Von 18 Uhr bis 8 Uhr des folgenden Tages: 0,50 € je Stunde, 
höchstens jedoch 1,00 € 

Änderung: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung im November 2008 eine 
probeweise Einführung der von PRO Bad Kissingen geforderten 1 € 
Parkgebühr für zwei Stunden Parkzeit auf dem Parkplatz Tattersall 
(Salinenparkplatz) beschlossen. 

Jede weitere angefangene Stunde kostet 50 Cent. Diese Regelung 
gilt für die Zeit von 8 bis 18 Uhr. Von 18 bis 24 Uhr und von 0 bis 8 
Uhr kostet die angefangene Stunde jeweils 50 Cent, höchstens 
jedoch 1 €. 
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9 Zusammenfassung 

Im Rahmen des Städtebauförderprogrammes „Soziale Stadt“ wurde die 
Stadt Bad Kissingen verkehrsplanerisch beraten. Die im vorliegenden 
Bericht erarbeiteten verkehrsplanerischen Erkenntnisse fließen in das 
Integrierte Handlungskonzept für die Stadt Bad Kissingen ein. 

· Das Straßennetz der Kernstadt Bad Kissingens wird analysiert. Die 
Verträglichkeit von Verkehrsbelastungen wird bewertet. Die vorbild-
liche Gestaltung im Bereich der Ludwigsbrücke trägt dazu bei, dass 
auch Belastungen von ca. 10.000 Kfz/Tag verträglich abgewickelt 
werden können. Die übrigen Straßen sind als Hauptverkehrsstraße 
gestaltet (Kapellenstraße, Ring) oder die Belastung liegt unter 5.000 
Kfz/Tag (ausgedehnte Tempo 30-Zonen).  

· Es wird ein computergestütztes Verkehrsmodell für den fließenden 
Kfz-Verkehr aufgebaut. Das Modell dient auch dazu, die verkehrlichen 
Auswirkungen städtebaulicher und verkehrlicher Planungen zu prog-
nostizieren und damit als Entscheidungs- und Planungsgrundlage zu 
dienen. Hintergrund sind dabei sowohl die Überlegungen der 
Trassenführung zum Anschluss der neuen B286 als auch inner-
städtische Änderungen des Straßennetzes wie Verkehrsberuhigung, 
Berliner Platz u. ä. 

· Auf Grund der vorliegenden Studien für den allgemeinen Verkehrs-
zuwachs in deutschen Städten, der voraussichtlichen Bevölkerungs-
entwicklung und der Daten für die Flächenpotentiale in Bad Kissingen 
wird für den Prognosehorizont 2020/30 eine Verkehrsprognose er-
stellt. Es ist weiterhin mit Verkehrszuwachs zu rechnen. Die Verkehrs-
belastungen werden um 4 bis 8% zunehmen. Die höchsten Zuwächse 
sind auf dem Ring zu verzeichnen, weil sich dort Quell-, Ziel- und 
Durchgangsverkehr bündelt. 

· Die Verkehrsführung in der Innenstadt und weitere Möglichkeiten zur 
Verkehrsberuhigung werden behandelt. Es wird ein Vorschlag zur 
Entschärfung des Unfallschwerpunktes Maxstraße / Hemmerich-
straße gemacht. 

· Der Ring stellt einen leistungsfähigen Verteiler für den Kfz-Verkehr 
dar. Andererseits ist er für Radfahrer und Fußgänger eine Barriere. 
Es werden Vorschläge zur Verbesserung der Querung des Nord-
ringes gemacht. Es werden Aussagen zur Verbesserung des Kfz-Ver-
kehrsflusses entlang des Ringes (Lichtsignalanlagen, Kreisverkehre) 
getroffen.  

· Die Planungen des Straßenbauamtes Schweinfurt für einen Neubau 
der B286 betreffen auch den Verkehr in Bad Kissingen. Wenn der 
Verkehrsfluss auf der Ringstraße um Bad Kissingen gestört wird, 
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besteht die Gefahr, dass mehr Durchgangsverkehr durch die Innen-
stadt hindurch fährt.  

· Der Anschluss der B286 neu an die Würzburger Straße wird dazu 
führen, dass an der Schlachthofkreuzung täglich in der Spitzenstunde 
die Kapazitätsgrenze erreicht wird. Wenn keine Ausgleichsmaß-
nahmen ergriffen werden, werden dann bereits kleine Störungen zu 
einer Überlastung des Knotenpunktes führen. Es besteht die Gefahr, 
dass grundsätzlich mehr Verkehrsteilnehmer durch die Innenstadt 
fahren, um den regelmäßig überlasteten Knotenpunkt zu umgehen. 

· Es wird empfohlen, die Idee der Ostspange weiter zu verfolgen, um 
die Schlachthofkreuzung zu entlasten. Der Knotenpunkt Schwimm-
badstraße / Ostring muss dazu umgestaltet werden.  

· Die alternative Möglichkeit zur Entlastung der Schlachthofkreuzung 
durch eine neue Brücke erfordert die Herstellung von zwei weiteren 
Knotenpunkten und selbstverständlich die Herstellung der neuen 
Brücke im Bereich Klärwerk / Golfplatz über das Saaletal. 

· Umbau des Busbahnhofs am Berliner Platz. Der Gewinner des 
städtebaulichen Wettbewerbs wurde im Laufe seiner Ausarbeitung 
verkehrsplanerisch beraten. Die Verkehrsführung in diesem Bereich 
wird geringfügig angepasst um für alle Verkehrsteilnehmer eine Ver-
besserung in diesem Bereich zu erzielen. 

· Für den Radverkehr werden Schwerpunkte genannt, die bei der 
Weiterentwicklung des vorhandenen Radverkehrsplans der Stadt Bad 
Kissingen berücksichtigt werden sollten. 

· Hinsichtlich der Parkraumbewirtschaftung befindet sich Bad Kissingen 
in einer Phase der Veränderung. Im November 2008 hat der Stadtrat, 
unter anderem auf Grund eines Antrags von PRO Bad Kissingen, ver-
schiedene Änderungen der Parkregelung beschlossen, die testweise 
für drei Monate ab April 2009 eingeführt werden.  

· Es wird dringend empfohlen, die Ziele der Testphase der neuen Park-
raumbewirtschaftung eindeutig zu formulieren. Es müssen dazu-
gehörige Prüfkriterien festgelegt werden. Diese Prüfkriterien müssen 
dann vor und während des Tests erhoben werden, um festzustellen, 
ob die Ziele erreicht worden sind. 
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